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 Veröffentlicht am 16.04.2014

Norm

EO §§292, 65

ZPO §517

Rechtssatz

Die Frage der Zusammenrechnung von Forderungen nach § 292 EO betri8t nicht die „Fortsetzung der Exekution“ im

Sinn des

§ 65 Abs 2 EO; der Rekurs gegen einen diesbezüglichen Beschluss ist daher gemäß den §§ 65 EO, 517 ZPO unzulässig,

wenn die betriebene Forderung den Betrag von € 2.700,-- nicht übersteigt (LG Klagenfurt 3 R 64/10m).
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